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RS UVS Vorarlberg 1996/05/10 1-
0011/96

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1996

Rechtssatz

Der Tatbestand des §81 Abs1 SPG erfordert einerseits ein besonders rücksichtsloses Verhalten des Täters, andererseits

die ungerechtfertigte Störung der ö4entlichen Ordnung. Im hier zu beurteilenden Fall kann von einer Störung der

ö4entlichen Ordnung nicht ausgegangen werden, da feststeht, daß am Tatort keine andere Person anwesend war, die

diese Auseinandersetzung wahrnehmen konnte. Schon mangels dieses Tatbestandsmerkmals bildet das Verhalten des

Beschuldigten nicht die ihm zur Last gelegte Übertretung.

Schlagworte

öffentliche Ordnung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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